
 

 

Am 26. Mai 2010 wurden die jährlichen Änderungen des 
Deutschen Corporate Governance-Kodex beschlossen. 
Im Vordergrund steht dabei die Besetzung des Aufsichts-
rats und sonstiger Führungspositionen. 

Bereits bei der letzten Änderung des Corporate Governance-
Kodex wurde eine Empfehlung aufgenommen, wonach bei 
der Zusammensetzung des Aufsichtsrats und des Vorstands 
"Diversity"-Grundsätze, d.h. eine angemessene Vielfalt, hätte 
beachtet werden sollen. Dies wird jetzt dahingehend konkreti-
siert, dass eine angemessene Berücksichtigung von Frauen 
angestrebt werden soll. Erklärtes Ziel der Kodex-Kommission 
ist eine erhöhte Frauenquote. Dies soll der Vorstand auch bei 
der Besetzung von Führungsfunktionen beachten. 

Daneben soll der Aufsichtsrat künftig für seine Zusammen-
setzung konkrete Zielvorgaben benennen, die etwa eine Al-
tersgrenze, die angemessene Beteiligung von Frauen oder 
die internationale Tätigkeit berücksichtigen. Diese Ziele und 
der Stand der Umsetzung sollen im Corporate Governance-
Bericht veröffentlicht werden. 

Neu ist auch, dass der Kodex die gesetzliche Verpflichtung 
der Aufsichtsratsmitglieder betont, die für ihre Aufgaben er-
forderliche Aus- und Weiterbildung eigenverantwortlicher 
wahrzunehmen. Dabei sollen die Unternehmen die Aufsichts-
ratsmitglieder künftig unterstützen. 

Praxishinweis: Die neuen Kodexempfehlungen führen dazu, 
dass zusätzliche interne Richtlinien aufzustellen sind. Zu klä-
ren sein wird, inwieweit sich dies mit der Pflicht des Aufsichts-
rats verträgt, jeweils die bestgeeignetsten Kandidaten auszu-
wählen. Für die drei Bereiche Aufsichtsrat, Vorstand und 
sonstige Führungsebenen sollte eine klare Dokumentation 
der Personalauswahlkriterien geschaffen werden, schon um 
eventuellen Anfechtungsklagen gegen Entlastungsbeschlüsse 
in diesem Zusammenhang vorzubeugen. 
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 Ihre Ansprechpartner  
zu diesem Thema 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Bitte senden Sie mir das Update Compliance Kapitalmarktrecht zu-

künftig per Email zu – kostenlos, unverbindlich, jederzeit kündbar. 
 
� Ich möchte das Update Compliance Kapitalmarktrecht nicht mehr er-

halten. 
 
Fax-Antwort an:  +49 (0) 221 2052-1 
E-Mail-Antwort an:  kapitalmarktrecht@heuking.de 

 Versandservice und Kontakt 
 
Ihr Name:  ................................................................................
 
Ihre Email-Adresse:  .................................................................
 
Anmerkungen: ..........................................................................
 
..................................................................................................
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